
Kompetenzzentrum 
für Sicherheit und 
Gesundheit (KSG)
im Landesamt für Arbeitsschutz, 
Verbraucherschutz  
und Gesundheit (LAVG)

Wir über uns

Kompetenzzentrum für Sicherheit und Gesundheit

Babelsberger Straße 26 

14473 Potsdam

Sicherheitstechnischer Dienst:

Leiterin: Frau Dipl.-Ing. Beate Pflugk

Telefon: 0331 8683-601

E-Mail: td@ksg.brandenburg.de

weitere Standorte: Eberswalde, Frankfurt (Oder),  
Cottbus, Neuruppin, Zossen OT Wünsdorf

Betriebsärztlicher Dienst / Betriebsarztzentrum (BAZ):

Leiterin: Frau Dr. med. Eva Erler

Anmeldung: Frau Broszeit

Telefon: 0331 8683-666

E-Mail: baz.office@ksg.brandenburg.de

weitere Standorte: Cottbus, Oranienburg 

Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz 
und Gesundheit

Sitz und Zentrale Dienste

Postfach 90 02 36, 14438 Potsdam

Horstweg 57, 14478 Potsdam

Telefon: 0331 8683-0

Telefax: 0331 27548-1800

E-Mail: lavg.office@lavg.brandenburg.de

Internet: https://lavg.brandenburg.de

Der Lageplan 

A
rb

ei
ts

sc
hu

tz
, V

er
br

au
ch

er
sc

hu
tz

 u
nd

 G
es

un
dh

ei
t i

n 
B

ra
nd

en
bu

rg

Die Erreichbarkeit des KSG

Autobahnanfahrten

Ausschnitt aus dem Stadtplan
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KOMPETENZZENTRUM FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEIT



Das Kompetenzzentrum für Sicherheit und Ge-
sundheit (KSG) ist ein landeseigener überbetriebli-
cher Dienst von Fachkräften für Arbeitssicherheit und 
Betriebsärztinnen und -ärzten. Er gewährleistet die 
sicherheitstechnische und im Zuge des schrittweisen 
Aufbaus auch die betriebsärztliche Betreuung aller 
Beschäftigten in der Landesverwaltung Brandenburg.

Das Kompetenzzentrum ist eine Organisationseinheit 
im Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und 
Gesundheit (LAVG). Es besteht aus zwei Bereichen:

• Sicherheitstechnischer Dienst (TD) mit den 
Fachkräften für Arbeitssicherheit, der Zentralen 
Servicestelle in Potsdam und weiteren fünf Stand-
orten,

• Betriebsärztlicher Dienst (AD) mit dem Betriebs-
arztzentrum (BAZ) in Potsdam (Hauptsitz) und 
Standorten in Cottbus und Oranienburg.

Die Aufgaben des KSG ergeben sich aus dem Arbeits-
sicherheitsgesetz (ASiG) in Verbindung mit der DGUV 
Vorschrift 2. Hieraus ergibt sich, dass Betriebsärztin-
nen und -ärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
bei der Anwendung ihrer arbeitsmedizinischen und 
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sicherheitstechnischen Fachkunde weisungsfrei 
sind. Betriebsärztinnen und -ärzte sind nur ihrem 
ärztlichen Gewissen unterworfen und haben die 
Regeln der ärztlichen Schweigepflicht zu beachten  
(§ 8 ASiG).

Die Ausführungsvorschriften zur Gewährleistung der 
sicherheitstechnischen und betriebsärztlichen Betreu-
ung der Beschäftigten in den Dienststellen des Landes 
Brandenburg gemäß Arbeitssicherheitsgesetz (AV 
ASiG) bilden die Grundlage für die Zusammenarbeit 
des KSG mit den Dienststellen der Landesverwaltung. 
Ein wichtiger Ansprechpartner des KSG ist die Unfall-
kasse Brandenburg.

Die beiden Dienste des Kompetenzzentrums

• unterstützen durch individuelle und kollektive 
Beratung die Vorgesetzten, die Beschäftigtenver-
tretungen und die Beschäftigten.

• führen Arbeitsplatzbegehungen durch.

• unterstützen die Verantwortlichen im Prozess der 
Gefährdungsbeurteilung und bei der Durchführung 
von Unterweisungen.

• analysieren die Ursachen bei Unfällen am Arbeits-
platz oder arbeitsbedingten Erkrankungen.

• beraten bei branchenspezifischen Gefährdungen 
und Belastungen.

• beraten und unterstützen die Dienststellen bei der 
Ermittlung und Aufteilung von Einsatzstunden.

• unterstützen systematische und Einzelmaßnahmen 
zur betrieblichen Gesundheitsförderung.

• stellen sicher, dass ihr eingesetztes Personal über 
die entsprechenden Qualifikationen verfügt.

• gewährleisten die gesetzlich vorgeschriebene 
Zusammenarbeit.

• koordinieren die Teilnahme an den Sitzungen des 
Arbeitsschutzausschusses (ASA).

• erstellen einen jährlichen Bericht über Schwer-
punkte und Erkenntnisse aus der erfolgten Be-
treuungstätigkeit.

Weitere Aufgaben des Betriebsärztlichen  Dienstes:

• Er führt arbeitsmedizinische Vorsorgen nach ge-
setzlichen Vorschriften und Untersuchungen nach 
tarifvertraglichen oder internen Regelungen sowie 
Tauglichkeits- und Eignungsuntersuchungen durch.

• Er berät und unterstützt bedarfsorientiert Verant-
wortliche und Beschäftigte bei gesundheitlichen 
physischen und psychischen (Sucht-) Problemen.

• Er bietet eine inhaltlich vertrauliche betriebsärztli-
che Sprechstunde an.

• Er wirkt bei der betrieblichen Wiedereingliederung  
(u. a. nach § 167 SGB IX Prävention) auf Wunsch 
der Beteiligten mit.

• Er bietet Vorträge zu ausgewählten Themen der 
Verhaltens- und Verhältnisprävention an sowie 
Schulungen zu Erste-Hilfe-Maßnahmen und zum 
Einsatz des Automatisierten Externen Defibrilla-
tors (AED; siehe bb-intern/Anbieter/KSG/BAZ/
Vortragsthemen).

• Er führt Schutzimpfungen (einschließlich Gelbfie-
ber) durch.

• Er unterstützt als Weiterbildungsstätte die Ausbil-
dung von Arbeitsmedizinerinnen und Arbeitsmedi-
zinern bzw. für die Zusatzbezeichnung Betriebs-
medizin.


